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Urlaube für Pflegebedürftige und Angehörige 
 
 
Die Abrechnung ist in den meisten Fällen über Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege 
und/oder den über Entlastungsbetrag möglich. 
 
Es sollte vor einer Buchung geklärt werden, ob die Pflegeleistungen von der Pflegekasse 
übernommen werden. Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung müssen in der Regel 
vom Angehörigen selbst getragen werden. 
 
Es gibt Reiseveranstalter die Unterkünfte, Urlaube und Pflege in sogenannten Pflegehotels/ 
Gästehäuser bundesweit oder auch im Ausland anbieten, allerdings ist der Begriff 
„Pflegehotel“ nicht geschützt. 
 
 
Urlaub für Pflegebedürftige, Demenzerkrankte und Angehörige 
 
Bundesweit Urlaub für Demenzerkrankte: 
http://urlaub-und-pflege.de/  
 
Urlaub speziell nur für Demenzkranke und deren Angehörige - Gerontopsychiatrische 
Vernetzung Region Main-Rhön in Oberelsbach: 
http://www.vernetzung-mainrhoen.de/urlaub-mit-demenzerkrankten/  
 
Urlaub und Erholung: 
https://reisemaulwurf.de/ 
 
 
Medizinische Rehabilitation für Demenzkranke und ihre pflegende Angehörige 
 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. - Selbsthilfe Demenz: 
http://www.alzheimer-bw.de/hilfe-vor-ort/rehaangebote/  
 
Alzheimer Therapiezentrum Bad Aibling: 
http://www.ratzeburg.de/index.phtml?&sNavID=0.0&ffsm=1&ffmod=pres&FID=1281.1624.1&
La=1&call=detail 
 
Landhaus Fernblick Winterberg Sauerland: 
Landhaus Fernblick - Vorsorge | AW Kur GmbH (aw-kur.de) 
 
Rehaklinik für pflegende Angehörige Schleswig-Holstein: 
http://www.ratzeburg.de/index.phtml?&sNavID=0.0&ffsm=1&ffmod=pres&FID=1281.1624.1&
La=1&call=detail  
 
 
Angebote für Menschen mit Behinderung/ Rollstuhlfahrer/ Körperbehinderung 
 
auf Anfrage mit Reiseassistenz und Hilfsmittelversorgung bzw. Verleih möglich: 
 
http://www.myhandicap.de/barrierefrei-reisen/ 
 
vdk-reisedienst.de 
 


